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Textgegenüberstellung 

Berufsausbildungsgesetznovelle – 2020 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Der Lehrling Der Lehrling 
§ 1. Lehrlinge im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Personen, die auf Grund 

eines Lehrvertrages (§ 12) zur Erlernung eines in der Lehrberufsliste (§ 7) 
angeführten Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten (§ 2) fachlich ausgebildet und 
im Rahmen dieser Ausbildung verwendet (§ 9) werden. 

§ 1. Lehrlinge im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Personen, die auf Grund 
eines Lehrvertrages (§ 12) zur Erlernung eines in der Lehrberufsliste (§ 7) 
angeführten Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten (§ 2) fachlich ausgebildet und 
im Rahmen dieser Ausbildung tätig (§ 9) werden. 

Ziele der Berufsausbildung – Qualitätsmanagement Ziele der Berufsausbildung – Qualitätsmanagement 
§ 1a. (1) bis (4) ... § 1a. (1) bis (4) ... 

 (5) Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ist zur 
Durchführung von systematischen Lehrberufsanalysen im Zeitabstand von 
längstens fünf Jahren verpflichtet, um inländische, europäische und internationale 
Entwicklungen sowie veränderte wirtschaftliche, gesellschaftliche und technische 
Erfordernisse in der Berufsausbildung zu berücksichtigen und neue Berufsbilder 
zu entwickeln. 

 (6) Bei der Entwicklung neuer Berufsbilder sowie sonstiger 
Rahmenbedingungen und Unterstützungsleistungen für die Ausbildung sind die 
Ergebnisse aktueller Forschung und Entwicklung zu berücksichtigen. 
Erforderlichenfalls kann die Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes 
(Art. 17 B-VG) entsprechende Einrichtungen beauftragen oder weitere 
Maßnahmen zur Förderung von Qualität und Innovation in der Ausbildung setzen, 
sofern dies der Qualitäts- und Effizienzsteigerung in der dualen Ausbildung dient. 

Der Lehrberechtigte Der Lehrberechtigte 
§ 2. (1) Lehrberechtigte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind nach Maßgabe 

der Abs. 2 bis 5 natürliche und juristische Personen sowie offene Gesellschaften 
und Kommanditgesellschaften, bei denen Lehrlinge (§ 1) auf Grund eines 
Lehrvertrages (§ 12) zur Erlernung eines in der Lehrberufsliste (§ 7) angeführten 
Lehrberufes fachlich ausgebildet und im Rahmen dieser Ausbildung verwendet 
(§ 9) werden. 

§ 2. (1) Lehrberechtigte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind nach Maßgabe 
der Abs. 2 bis 5 natürliche und juristische Personen sowie offene Gesellschaften 
und Kommanditgesellschaften, bei denen Lehrlinge (§ 1) auf Grund eines 
Lehrvertrages (§ 12) zur Erlernung eines in der Lehrberufsliste (§ 7) angeführten 
Lehrberufes fachlich ausgebildet und im Rahmen dieser Ausbildung tätig (§ 9) 
werden. 

(2) bis (9) ... (2) bis (9) ... 
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§ 8b. (1) bis (7) ... § 8b. (1) bis (7) ... 
(8) Die Festlegung der Ausbildungsinhalte, des Ausbildungszieles und der 

Zeitdauer im Rahmen der Ausbildung hat durch die Vertragsparteien gemeinsam 
mit der Berufsausbildungsassistenz unter Einbeziehung der Schulbehörde erster 
Instanz und des Schulerhalters zu erfolgen. Dabei sind auch pädagogische 
Begleitmaßnahmen bzw. die Form der Einbindung in den Berufsschulunterricht 
unter Berücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der die 
Berufsausbildung anstrebenden Person festzulegen. Bei Personen gemäß Abs. 4 
Z 3 kann bei Vorliegen gesundheitlicher Gründe sowohl in Lehrverträgen gemäß 
Abs. 1 als auch in Ausbildungsverträgen gemäß Abs. 2 eine Reduktion der 
regulären täglichen oder wöchentlichen fiktiven Normalarbeitszeit vereinbart 
werden, wobei Lehrverhältnisse gemäß Abs.1 jedenfalls im Ausmaß der Reduktion 
der fiktiven Normalarbeitszeit verlängert werden müssen. Die Gesamtdauer der 
verlängerten Lehrzeit darf die gemäß Abs. 1 zulässige Dauer nicht übersteigen. Bei 
Ausbildungsverhältnissen gemäß Abs. 2 ist eine Reduktion um bis zur Hälfte der 
fiktiven Normalarbeitszeit zulässig, wobei sich die Mindestdauer der 
Ausbildungszeit gemäß Abs. 2 (ein Jahr) im Ausmaß der Reduktion der fiktiven 
Normalarbeitszeit verlängert. Die Gesamtdauer der Ausbildungszeit darf drei 
Jahre nicht übersteigen. Die Lehrlingsstelle hat vor Eintragung des Lehrvertrages 
bzw. Ausbildungsvertrages eine Stellungnahme des Landes-
Berufsausbildungsbeirates einzuholen. Dieser hat bei der Stellungnahme ärztliche 
Gutachten oder sonstige ärztliche Unterlagen zu berücksichtigen. 

(8) Die Festlegung der Ausbildungsinhalte, des Ausbildungszieles und der 
Zeitdauer im Rahmen der Ausbildung hat durch die Vertragsparteien gemeinsam 
mit der Berufsausbildungsassistenz unter Einbeziehung der Schulbehörde erster 
Instanz und des Schulerhalters zu erfolgen. Dabei sind auch pädagogische 
Begleitmaßnahmen bzw. die Form der Einbindung in den Berufsschulunterricht 
unter Berücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der die 
Berufsausbildung anstrebenden Person festzulegen. 

(9) bis (15) ... (9) bis (15) ... 
§ 8c. (1) Das Ausbilden von Personen gemäß § 8b Abs. 1 oder Abs. 2 in 

Ausbildungseinrichtungen, die weder von einem Lehrberechtigten geführt werden 
noch Schulen oder im § 29 angeführte Anstalten sind, bedarf einer Bewilligung des 
Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, soweit nicht die 
Voraussetzungen des § 30b vorliegen. 

§ 8c. (1) Die überbetriebliche Lehrausbildung ergänzt und unterstützt die 
betriebliche Ausbildung in Lehrbetrieben gemäß § 2 für Personen, die keine 
Ausbildung gemäß § 8b Abs. 1 oder § 8b Abs. 2 in einem Lehrbetrieb beginnen 
können und die das Arbeitsmarktservice nicht erfolgreich auf eine Lehrstelle oder 
betriebliche Ausbildungsstelle vermitteln konnte. Die Ausbildung in 
überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen soll daher auch die Einbeziehung von 
Unternehmen, bevorzugt von solchen, die auch zur Ausbildung von Lehrlingen 
berechtigt sind, beinhalten mit dem Ziel, den auszubildenden Personen den Beginn 
eines Lehrverhältnisses gemäß § 8b Abs. 1 oder eines betrieblichen 
Ausbildungsverhältnisses gemäß § 8b Abs. 2 zu ermöglichen, sofern dies mit der 
individuellen Zielsetzung der Ausbildung und den persönlichen Anforderungen 
und Bedürfnissen des Lehrlings oder des bzw. der Auszubildenden vereinbar ist. 



  3 von 14 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn (2) Voraussetzung zur Führung und zum Betrieb einer überbetrieblichen 

Ausbildungseinrichtung ist eine Bewilligung der Bundesministerin für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Für das Bewilligungsverfahren gelten die 
Bestimmungen des § 30 Abs. 2 bis 6 nach Maßgabe des Abs. 1 sowie, dass im Falle 
einer Ausbildung gemäß § 8b Abs. 2 die Organisation und Ausstattung der 
Ausbildungseinrichtung die Vermittlung der betreffenden Teilqualifikationen 
ermöglichen muss. 

 1. die Organisation und Ausstattung der Ausbildungseinrichtung unter 
Berücksichtigung einer allfälligen ergänzenden Ausbildung im Falle einer 
Ausbildung gemäß § 8b Abs. 1 die Vermittlung aller für die praktische 
Erlernung des betreffenden Lehrberufes nötigen Fertigkeiten und 
Kenntnisse und im Falle einer Ausbildung gemäß § 8b Abs. 2 die 
Vermittlung der betreffenden Teilqualifikationen ermöglichen, 

 

 2. für die erforderliche Anzahl von Personen, die die persönlichen 
Voraussetzungen für das Ausbilden von Lehrlingen besitzen, vorgesorgt 
ist, 

 

 3. die Gestaltung der Ausbildung im Falle des § 8b Abs. 1 im Wesentlichen 
dem Berufsbild des betreffenden Lehrberufes und das Ausbildungsziel den 
in der Prüfungsordnung dieses Lehrberufes gestellten Anforderungen 
entspricht und mit der Ablegung der Lehrabschlussprüfung abgeschlossen 
wird sowie im Falle des § 8b Abs. 2 der Vermittlung der betreffenden 
Teilqualifikationen entspricht und 

 

 4. glaubhaft gemacht wird, dass die Führung der Ausbildungseinrichtung für 
die erforderliche Ausbildungsdauer mit einem hohen Grad der 
Wahrscheinlichkeit sichergestellt ist. 

 

(3) Die Bewilligung kann mit Auflagen erteilt werden, insbesondere über  

 1. das Mindestausmaß der praktischen Ausbildung,  
 2. das Mindest- oder Höchstausmaß ergänzender Ausbildungen,  
 3. das Höchstausmaß betrieblicher Praktika,  
 4. die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen zur Bewerbung und die 

Verpflichtung zur Setzung gezielter Bemühungen zur Übernahme der 
auszubildenden Personen in ein betriebliches Lehrverhältnis gemäß den 
§§ 1 und 2 sowie § 8b Abs. 1 und Abs. 2. 
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(4) Die erstmalige Bewilligung ist hinsichtlich einer Ausbildung gemäß § 8b 

Abs. 1 unter Bedachtnahme auf die Lehrzeit der beantragten Lehrberufe und unter 
Zugrundelegung der Verlängerung der Lehrzeitdauer auf die Dauer des längsten 
der beantragten Lehrberufe samt Lehrzeitverlängerung zu erteilen. Hinsichtlich 
einer Ausbildung gemäß § 8b Abs. 2 ist die erstmalige Bewilligung unter 
Bedachtnahme auf die Lehrzeit der beantragten Lehrberufe, von welchen 
Teilqualifikationen vermittelt werden, auf die Dauer des längsten der betreffenden 
Lehrberufe zu erteilen. Sodann ist die Bewilligung unbefristet zu erteilen. 

 

(5) Um die Bewilligung hat der Inhaber der Ausbildungseinrichtung 
anzusuchen und die für die Prüfung des Vorliegens der im Abs. 2 geforderten 
Voraussetzungen notwendigen Angaben zu machen und die erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. 

 

(6) Wenn die im Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nicht mehr 
gegeben sind, ist dem Inhaber der Bewilligung unter Androhung des Entzuges oder 
der Nichtverlängerung der Bewilligung eine angemessene, höchstens sechs Monate 
dauernde Frist zur Behebung der Mängel zu setzen. Werden die Mängel innerhalb 
der gesetzten Frist nicht behoben, so hat der Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend die Bewilligung zu entziehen oder nicht zu verlängern. 

 

(7) Bewilligungen für Ausbildungseinrichtungen gemäß § 30 können als 
Bewilligungen für Ausbildungseinrichtungen gemäß § 8c beansprucht werden. 

(3) Bewilligungen für Ausbildungseinrichtungen gemäß § 30 können als 
Bewilligungen für Ausbildungseinrichtungen gemäß § 8c beansprucht werden. 

(8) Soweit § 8c keine besondere Regelung enthält, sind die Bestimmungen des 
§ 8b anzuwenden. 

(4) Soweit § 8c keine besondere Regelung enthält, sind die Bestimmungen des 
§ 8b anzuwenden. 

(9) Auf die Inhaber einer Bewilligung gemäß Abs. 1, auf die dort in 
Ausbildung Stehenden und die Ausbildungsverhältnisse überhaupt, finden die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme der §§ 15a, 17, 17a und 18 
mit der Maßgabe Anwendung, dass im Falle der Ausbildung gemäß § 8b Abs. 1 
kein Lehrvertrag abzuschließen ist und die Ausbildungsverhältnisse in 
Ausbildungen gemäß § 8b Abs. 1 und 2 bei der Lehrlingsstelle in Form einer Liste, 
die sämtliche im § 12 Abs. 3 geforderten Angaben enthalten muss, anzumelden 
sind. 

(5) Auf die Inhaber einer Bewilligung gemäß Abs. 1, auf die dort in 
Ausbildung Stehenden und die Ausbildungsverhältnisse überhaupt, finden die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme der §§ 15a, 17, 17a und 18 
mit der Maßgabe Anwendung, dass im Falle der Ausbildung gemäß § 8b Abs. 1 
kein Lehrvertrag abzuschließen ist und die Ausbildungsverhältnisse in 
Ausbildungen gemäß § 8b Abs. 1 und 2 bei der Lehrlingsstelle in Form einer Liste, 
die sämtliche im § 12 Abs. 3 geforderten Angaben enthalten muss, anzumelden 
sind. 

Pflichten des Lehrberechtigten Pflichten des Lehrberechtigten 
§ 9. (1) bis (5) ... § 9. (1) bis (5) ... 
(6) Wenn an ganzjährigen und saisonmäßigen Berufsschulen einzelne 

Unterrichtsstunden an einem Schultag entfallen oder wenn an lehrgangsmäßigen 
(6) Wenn an ganzjährigen und saisonmäßigen Berufsschulen einzelne 

Unterrichtsstunden an einem Schultag entfallen oder wenn an lehrgangsmäßigen 
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Berufsschulen während des Lehrganges der Unterricht an bis zu zwei 
aufeinanderfolgenden Werktagen entfällt und es in jedem dieser Fälle wegen des 
Verhältnisses zwischen der im Betrieb zu verbringenden Zeit und der Wegzeit nicht 
zumutbar ist, daß der Lehrling während dieser unterrichtsfreien Zeit den Betrieb 
aufsucht, hat der Lehrberechtigte dem Lehrling diese Zeit unter Fortzahlung der 
Lehrlingsentschädigung frei zu geben. 

Berufsschulen während des Lehrganges der Unterricht an bis zu zwei 
aufeinanderfolgenden Werktagen entfällt und es in jedem dieser Fälle wegen des 
Verhältnisses zwischen der im Betrieb zu verbringenden Zeit und der Wegzeit nicht 
zumutbar ist, daß der Lehrling während dieser unterrichtsfreien Zeit den Betrieb 
aufsucht, hat der Lehrberechtigte dem Lehrling diese Zeit unter Fortzahlung des 
Lehrlingsentgelts frei zu geben. 

(7) Der Lehrberechtigte hat dem Lehrling die zur Ablegung der 
Lehrabschlußprüfung und der in den Ausbildungsvorschriften vorgesehenen 
Teilprüfungen erforderliche Zeit freizugeben. Wenn der Lehrling während der 
Lehrzeit oder während der Zeit seiner Weiterverwendung gemäß § 18 dieses 
Bundesgesetzes erstmals zur Lehrabschlußprüfung antritt, hat der Lehrberechtigte 
dem Lehrling die Kosten der Prüfungstaxe zu ersetzen. 

(7) Der Lehrberechtigte hat dem Lehrling die zur Ablegung der 
Lehrabschlußprüfung und der in den Ausbildungsvorschriften vorgesehenen 
Teilprüfungen erforderliche Zeit freizugeben. Wenn der Lehrling während der 
Lehrzeit oder während der Zeit seiner Weiterbeschäftigung gemäß § 18 dieses 
Bundesgesetzes erstmals zur Lehrabschlußprüfung antritt, hat der Lehrberechtigte 
dem Lehrling die Kosten der Prüfungstaxe zu ersetzen. 

(8) bis (10) ... (8) bis (10) ... 
Lehrverhältnis und Lehrvertrag Lehrverhältnis und Lehrvertrag 

§ 12. (1) Das Lehrverhältnis wird durch den Eintritt des Lehrlings in die 
fachliche Ausbildung und Verwendung begründet und durch den Lehrvertrag 
geregelt. Der Lehrvertrag ist unter Bedachtnahme auf den Zweck der Ausbildung 
in einem in der Lehrberufsliste angeführten Lehrberuf zwischen dem 
Lehrberechtigten und dem Lehrling schriftlich abzuschließen. Der Abschluß des 
Lehrvertrages eines minderjährigen Lehrlings bedarf der Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters des Lehrlings. 

§ 12. (1) Das Lehrverhältnis wird durch den Eintritt des Lehrlings in die 
fachliche Ausbildung und Tätigkeit begründet und durch den Lehrvertrag geregelt. 
Der Lehrvertrag ist unter Bedachtnahme auf den Zweck der Ausbildung in einem 
in der Lehrberufsliste angeführten Lehrberuf zwischen dem Lehrberechtigten und 
dem Lehrling schriftlich abzuschließen. Der Abschluß des Lehrvertrages eines 
minderjährigen Lehrlings bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters des 
Lehrlings. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
 d) auf die Höhe der Lehrlingsentschädigung (§ 17);  d) auf die Höhe des Lehrlingsentgelts (§ 17); 
 7. Name und Anschrift der betrieblichen Vorsorgekasse;  7. Name und Anschrift der betrieblichen Vorsorgekasse; 
  8. den Tag des Vetragsabschlusses. 

(4) bis (7) ... (4) bis (7) ... 
Dauer des Lehrverhältnisses Dauer des Lehrverhältnisses 

§ 13. (1) ... § 13. (1) ... 
 a) der Lehrling bereits eine gemäß Abs. 2 für den Lehrberuf anrechenbare 

Lehrzeit oder sonstige berufsorientierte Ausbildungszeiten in einem 
Lehrgang gemäß § 3 des Jugendausbildungs-Sicherungsgesetzes oder in 
einer Integrativen Berufsausbildung oder eine gemäß § 28 dieses 
Bundesgesetzes anrechenbare schulmäßige Ausbildung oder eine gemäß 

 a) der Lehrling bereits eine gemäß Abs. 2 für den Lehrberuf anrechenbare 
Lehrzeit oder sonstige berufsorientierte Ausbildungszeiten in einem 
Lehrgang gemäß § 3 des Jugendausbildungs-Sicherungsgesetzes oder in 
einer Ausbildung gemäß §§ 8b oder 8c oder eine gemäß § 28 dieses 
Bundesgesetzes anrechenbare schulmäßige Ausbildung oder eine gemäß 
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§ 29 dieses Bundesgesetzes anrechenbare Zeit zurückgelegt hat, jedoch 
höchstens für die auf die festgesetzte Lehrzeitdauer fehlende Zeit, 

§ 29 dieses Bundesgesetzes anrechenbare Zeit zurückgelegt hat, jedoch 
höchstens für die auf die festgesetzte Lehrzeitdauer fehlende Zeit, 

 c) und d) ...  c) und d) ... 
(1a) und (2) ... (1a) und (2) ... 

 h) sofern keine Vereinbarung gemäß lit. i über eine weitergehende 
Anrechnung vorliegt, die in einem Lehrgang gemäß § 3 des 
Jugendausbildungs-Sicherungsgesetzes in dem sich aus § 3 Abs. 6 dieses 
Gesetzes ergebenden Ausmaß oder die in einer Integrativen 
Berufsausbildung für diesen Lehrberuf oder für einen mit diesem 
Lehrberuf verwandten Lehrberuf zurückgelegte Ausbildungszeit in dem 
sich aus § 8b ergebenden Ausmaß, 

 h) sofern keine Vereinbarung gemäß lit. i über eine weitergehende 
Anrechnung vorliegt, die in einem Lehrgang gemäß § 3 des 
Jugendausbildungs-Sicherungsgesetzes in dem sich aus § 3 Abs. 6 dieses 
Gesetzes ergebenden Ausmaß oder die in einer Ausbildung gemäß §§ 8b 
oder 8c für diesen Lehrberuf oder für einen mit diesem Lehrberuf 
verwandten Lehrberuf zurückgelegte Ausbildungszeit in dem sich aus § 8b 
ergebenden Ausmaß, 

 i) entsprechend einer Vereinbarung des Lehrberechtigten und des Lehrlings, 
für minderjährige Lehrlinge auch dessen gesetzlichen Vertreters, die in 
einem Lehrgang gemäß § 3 des Jugendausbildungs-Sicherungsgesetzes 
oder die in einer Integrativen Berufsausbildung zurückgelegten 
Ausbildungszeiten, 

 i) entsprechend einer Vereinbarung des Lehrberechtigten und des Lehrlings, 
für minderjährige Lehrlinge auch dessen gesetzlichen Vertreters, die in 
einem Lehrgang gemäß § 3 des Jugendausbildungs-Sicherungsgesetzes 
oder die in einer Ausbildung gemäß §§ 8b oder 8c zurückgelegten 
Ausbildungszeiten, 

 j) und k) ...  j) und k) ... 
(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

 (7) In folgenden Fällen können die Vertragspartner bei Lehrverträgen gemäß 
§ 1 und § 8b Abs. 1 sowie bei Ausbildungsverträgen gemäß § 8b Abs. 2 eine 
Reduktion der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit bis auf die Hälfte der 
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit vereinbaren, wenn zu 
erwarten ist, dass das Ausbildungsziel auch im Rahmen der reduzierten 
Ausbildungszeit erreicht wird: 

  1. wenn sich der Lehrling bzw. die Auszubildende/der Auszubildende der 
Betreuung ihres/seines Kindes widmet, bis zum 31. Dezember des Jahres 
des Eintritts in die Schulausbildung, sowie 

  2. bei Vorliegen gesundheitlicher Gründe des Lehrlings bzw. der 
Auszubildenden/des Auszubildenden. 

 Bei der Erlernung eines Lehrberufes gemäß § 1 darf die für den Lehrberuf 
festgesetzte Dauer der Lehrzeit (§ 7 Abs. 1 lit. b) um bis zu zwei Jahre verlängert 
werden. Bei der Erlernung eines Lehrberufes gemäß § 8b Abs. 1 darf die in dieser 
Bestimmung festgelegte zulässige Gesamtdauer der verlängerten Lehrzeit 
zusätzlich um ein Jahr verlängert werden. Bei einer Ausbildung gemäß § 8b Abs. 2 
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darf die gesamte Ausbildungszeit vier Jahre nicht übersteigen. Im Falle 
gesundheitlicher Gründe (Ziffer 2) ist eine ärztliche Bestätigung beizubringen. 

Vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses Vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses 
§ 15. (1) bis (4) ... § 15. (1) bis (4) ... 

 f) der Lehrling von seinen Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 
wegen wesentlicher Änderung ihrer Verhältnisse zu ihrer Unterstützung 
oder zur vorwiegenden Verwendung in ihrem Betrieb benötigt wird; 

 f) der Lehrling von seinen Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 
wegen wesentlicher Änderung ihrer Verhältnisse zu ihrer Unterstützung 
oder zur vorwiegenden Tätigkeit in ihrem Betrieb benötigt wird; 

 g) und h) ...  g) und h) ... 
(5) ... (5) ... 

Lehrlingsentschädigung Lehrlingsentgelt 
§ 17. (1) Dem Lehrling gebührt eine Lehrlingsentschädigung, zu deren 

Bezahlung der Lehrberechtigte verpflichtet ist. 
§ 17. (1) Dem Lehrling gebührt ein Lehrlingsentgelt, zu dessen Bezahlung der 

Lehrberechtigte verpflichtet ist. 
(2) Liegt keine Regelung der Lehrlingsentschädigung durch kollektive 

Rechtsgestaltung vor, so richtet sich die Höhe der Lehrlingsentschädigung nach 
der Vereinbarung im Lehrvertrag. Bei Fehlen einer kollektiven Regelung gebührt 
jedenfalls die für gleiche, verwandte oder ähnliche Lehrberufe geltende 
Lehrlingsentschädigung, im Zweifelsfalle ist auf den Ortsgebrauch Bedacht zu 
nehmen. 

(2) Liegt keine Regelung des Lehrlingsentgelts durch kollektive 
Rechtsgestaltung vor, so richtet sich die Höhe des Lehrlingsentgelts nach der 
Vereinbarung im Lehrvertrag. Bei Fehlen einer kollektiven Regelung gebührt 
jedenfalls das für gleiche, verwandte oder ähnliche Lehrberufe geltende 
Lehrlingsentgelt, im Zweifelsfalle ist auf den Ortsgebrauch Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Lehrlingsentschädigung ist für die Dauer der Unterrichtszeit in der 
Berufsschule unter Ausschluß der Mittagspause sowie für die Dauer der 
Lehrabschlußprüfung und der in den Ausbildungsvorschriften vorgesehenen 
Teilprüfungen weiterzuzahlen. 

(3) Das Lehrlingsentgelt ist für die Dauer der Unterrichtszeit in der 
Berufsschule unter Ausschluß der Mittagspause sowie für die Dauer der 
Lehrabschlußprüfung und der in den Ausbildungsvorschriften vorgesehenen 
Teilprüfungen weiterzuzahlen. 

(4) Wird der Lehrling vom Lehrberechtigten zu einer ausländischen 
berufsorientierten Ausbildung im Sinne des § 27c Berufsausbildungsgesetz 
entsandt, dann ist der Lehrberechtigte für die Zeit der Teilnahme an dieser 
Ausbildung zur Bezahlung der Lehrlingsentschädigung verpflichtet. 

(4) Wird der Lehrling vom Lehrberechtigten zu einer ausländischen 
berufsorientierten Ausbildung im Sinne des § 27c Berufsausbildungsgesetz 
entsandt, dann ist der Lehrberechtigte für die Zeit der Teilnahme an dieser 
Ausbildung zur Bezahlung des Lehrlingsentgelts verpflichtet. 

Arbeitsverhinderung Arbeitsverhinderung 
§ 17a. (1) Im Falle der Arbeitsverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) 

hat der Lehrberechtigte bis zur Dauer von acht Wochen die volle 
Lehrlingsentschädigung und bis zur Dauer von weiteren vier Wochen ein 
Teilentgelt in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der vollen 
Lehrlingsentschädigung und dem aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
gebührenden Krankengeld zu gewähren. 

§ 17a. (1) Im Falle der Arbeitsverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) 
hat der Lehrberechtigte bis zur Dauer von acht Wochen das volle Lehrlingsentgelt 
und bis zur Dauer von weiteren vier Wochen ein Teilentgelt in der Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem vollen Lehrlingsentgelt und dem aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung gebührenden Krankengeld zu gewähren. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) ... (2) ... 
(3) Ist dieser Entgeltanspruch nach Abs. 1 und 2 innerhalb eines Lehrjahres 

ausgeschöpft, so gebührt bei einer weiteren Arbeitsverhinderung infolge Krankheit 
(Unglücksfall) innerhalb desselben Lehrjahres die volle Lehrlingsentschädigung 
für die ersten drei Tage, für die übrige Zeit der Arbeitsunfähigkeit, längstens jedoch 
bis zur Dauer von weiteren sechs Wochen, ein Teilentgelt in der Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen der vollen Lehrlingsentschädigung und dem aus 
der gesetzlichen Krankenversicherung gebührenden Krankengeld. 

(3) Ist dieser Entgeltanspruch nach Abs. 1 und 2 innerhalb eines Lehrjahres 
ausgeschöpft, so gebührt bei einer weiteren Arbeitsverhinderung infolge Krankheit 
(Unglücksfall) innerhalb desselben Lehrjahres das volle Lehrlingsentgelt für die 
ersten drei Tage, für die übrige Zeit der Arbeitsunfähigkeit, längstens jedoch bis 
zur Dauer von weiteren sechs Wochen, ein Teilentgelt in der Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem vollen Lehrlingsentgelt und dem aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung gebührenden Krankengeld. 

(4) Im Falle der Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfall oder 
Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften über die gesetzliche 
Unfallversicherung, ist die volle Lehrlingsentschädigung ohne Rücksicht auf 
andere Zeiten einer Arbeitsverhinderung bis zur Dauer von acht Wochen und ein 
Teilentgelt in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der vollen 
Lehrlingsentschädigung und dem aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
gebührenden Krankengeld bis zur Dauer von weiteren vier Wochen zu gewähren. 

(4) Im Falle der Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfall oder 
Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften über die gesetzliche 
Unfallversicherung, ist das volle Lehrlingsentgelt ohne Rücksicht auf andere 
Zeiten einer Arbeitsverhinderung bis zur Dauer von acht Wochen und ein 
Teilentgelt in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem vollen 
Lehrlingsentgelt und dem aus der gesetzlichen Krankenversicherung gebührenden 
Krankengeld bis zur Dauer von weiteren vier Wochen zu gewähren. 

(5) bis (8) ... (5) bis (8) ... 
Weiterverwendung von ausgelernten Lehrlingen Weiterbeschäftigung von ausgelernten Lehrlingen 

§ 18. (1) Der Lehrberechtigte ist verpflichtet, den Lehrling, dessen 
Lehrverhältnis mit ihm gemäß § 14 Abs. 1 oder § 14 Abs. 2 lit. e endet, im Betrieb 
drei Monate im erlernten Beruf weiterzuverwenden. 

§ 18. (1) Der Lehrberechtigte ist verpflichtet, den Lehrling, dessen 
Lehrverhältnis mit ihm gemäß § 14 Abs. 1 oder § 14 Abs. 2 lit. e endet, im Betrieb 
drei Monate im erlernten Beruf weiter zu beschäftigen. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
Beihilfen für die betriebliche Ausbildung von Lehrlingen Beihilfen für die betriebliche Ausbildung von Lehrlingen 

§ 19c. (1) Zur Förderung der betrieblichen Ausbildung von Lehrlingen können 
Beihilfen an Lehrberechtigte gemäß § 2 und an Lehrberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 
des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 298/1990, gewährt sowie ergänzende Unterstützungsstrukturen, auch unter 
Einbeziehung von dazu geeigneten Einrichtungen, zur Verfügung gestellt werden. 
Die Beihilfen und ergänzenden Unterstützungsstrukturen dienen insbesondere 
folgenden Zwecken: 

§ 19c. (1) Zur Förderung der betrieblichen Ausbildung von Lehrlingen können 
Beihilfen an Lehrberechtigte gemäß § 2 und an Lehrberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 
des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 298/1990, gewährt sowie ergänzende Unterstützungsstrukturen, auch unter 
Einbeziehung von dazu geeigneten Einrichtungen, zur Verfügung gestellt werden. 
Die Beihilfen und ergänzenden Unterstützungsstrukturen dienen insbesondere 
folgenden Zwecken: 

 1. Förderung des Anreizes zur Ausbildung von Lehrlingen, insbesondere 
durch Abgeltung eines Teiles der Lehrlingsentschädigung, 

 1. Förderung des Anreizes zur Ausbildung von Lehrlingen, insbesondere 
durch Abgeltung eines Teiles des Lehrlingseinkommens, 

 2. bis 8. ...  2. bis 8. ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Die näheren Bestimmungen über Art, Höhe, Dauer, Gewährung und 

Rückforderbarkeit der Beihilfen gemäß Abs. 1, ausgenommen für Zwecke gemäß 
Z 8, werden durch Richtlinien des Förderausschusses (§ 31b), die der Bestätigung 
des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend bedürfen, festgelegt. Die 
näheren Bestimmungen über Art, Höhe, Dauer, Gewährung und Rückforderbarkeit 
der Beihilfen sowie für die ergänzenden Unterstützungsstrukturen für Zwecke 
gemäß Abs. 1 Z 8 werden durch Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft, 
Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz (§ 31c) festgelegt. 

(2) Die näheren Bestimmungen über Art, Höhe, Dauer, Gewährung und 
Rückforderbarkeit der Beihilfen gemäß Abs. 1, ausgenommen für Zwecke gemäß 
Z 8, werden durch Richtlinien des Förderausschusses (§ 31b), die der Bestätigung 
des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend bedürfen, festgelegt. Die 
näheren Bestimmungen über Art, Höhe, Dauer, Gewährung und Rückforderbarkeit 
der Beihilfen sowie für die ergänzenden Unterstützungsstrukturen für Zwecke 
gemäß Abs. 1 Z 8 werden durch Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft, 
Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz (§ 31c) festgelegt. Bei der Gestaltung der einzelnen in den 
Richtlinien festgelegten Maßnahmen gemäß Abs. 1 ist auf Transparenz und 
Anwendungsfreundlichkeit des Beihilfen- und Fördersystems gemäß diesem 
Bundesgesetz zu achten. 

(3) bis (8) ... (3) bis (8) ... 
Datenverarbeitung Datenverarbeitung 

§ 19g. (1) Die Lehrlingsstellen und das Bundesministerium für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort sind zur Verarbeitung nachstehender personenbezogener 
Daten ermächtigt, soweit deren Verwendung für die Erfüllung der Aufgaben eine 
wesentliche Voraussetzung ist. Die in Frage kommenden Arten von 
personenbezogenen Daten sind: 

§ 19g. (1) Die Lehrlingsstellen und das Bundesministerium für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort sind zur Verarbeitung nachstehender personenbezogener 
Daten ermächtigt, soweit deren Verwendung für die Erfüllung der Aufgaben eine 
wesentliche Voraussetzung ist. Die in Frage kommenden Arten von 
personenbezogenen Daten sind: 

 1. personenbezogene Daten der Lehrlinge:  1. personenbezogene Daten der Lehrlinge: 
 a) bis m) ...  a) bis m) ... 
 n) Höhe der Lehrlingsentschädigung.  n) Höhe des Lehrlingsentgelts. 
 2. personenbezogene Daten der Lehrberechtigten:  2. personenbezogene Daten der Lehrberechtigten: 
 a) bis u) ...  a) bis u) ... 
 3. personenbezogene Daten über Beihilfen an Lehrberechtigte:  3. personenbezogene Daten über Beihilfen an Lehrberechtigte: 
 a) bis c) ...  a) bis c) ... 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
Zulassung zur Lehrabschlußprüfung Zulassung zur Lehrabschlußprüfung 

§ 23. (1) bis (10) ... § 23. (1) bis (10) ... 
(11) Bei Absolvierung von Bildungsmaßnahmen im Rahmen von Projekten 

zur Höherqualifizierung, die vom Landes-Berufsausbildungsbeirat hinsichtlich 
ihrer Eignung zur Heranführung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die 
Lehrabschlussprüfung positiv beschlossen wurden, kann die Lehrlingsstelle 

(11) Bei Absolvierung von Bildungsmaßnahmen im Rahmen von Projekten 
zur Höherqualifizierung, die vom Landes-Berufsausbildungsbeirat hinsichtlich 
ihrer Eignung zur Heranführung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die 
Lehrabschlussprüfung positiv beschlossen wurden, kann die Lehrlingsstelle 
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festlegen, dass die praktische Prüfung der Lehrabschlussprüfung gemäß Abs. 5 
lit. a in zwei Teilen abgelegt werden kann. In diesem Fall besteht der erste Teil aus 
einer Feststellung der erworbenen Qualifikationen durch die Lehrlingsstelle unter 
Beiziehung eines gemäß § 22 nominierten Kommissionsmitglieds. Im zweiten Teil 
hat der Prüfungskandidat vor der Prüfungskommission die noch fehlenden 
Qualifikationen nachzuweisen. Insgesamt sind alle Teile der praktischen Prüfung 
abzudecken. Für den Antritt zur praktischen Prüfung in dieser Form ist die 
Vollendung des 22. Lebensjahres des Prüfungskandidaten Voraussetzung. 

festlegen, dass die praktische Prüfung der Lehrabschlussprüfung gemäß Abs. 5 
lit. a in zwei Teilen abgelegt werden kann. In diesem Fall besteht der erste Teil aus 
einer Feststellung der erworbenen Qualifikationen durch die Lehrlingsstelle unter 
Beiziehung eines gemäß § 22 nominierten Kommissionsmitglieds. Im zweiten Teil 
hat der Prüfungskandidat vor der Prüfungskommission die noch fehlenden 
Qualifikationen nachzuweisen. Insgesamt sind alle Teile der praktischen Prüfung 
abzudecken. Für den Antritt zur praktischen Prüfung in dieser Form ist die 
Vollendung des 22. Lebensjahres des Prüfungskandidaten Voraussetzung. Sofern 
in einem Bundesland die Ablegung der Lehrabschlussprüfung gemäß dieser 
Bestimmung nicht möglich ist, weil keine entsprechende Bildungsmaßnahme für 
den betreffenden Lehrberuf und keine entsprechenden Prüfungskommissionen 
eingerichtet sind, können Anträge auf Zulassung zur Lehrabschlussprüfung auch 
bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer eines anderen Bundeslandes, bei 
der entsprechende Prüfungskommissionen eingerichtet sind, gestellt werden. 

Überbetriebliche Lehrausbildung Überbetriebliche Lehrausbildung 
§ 30. (1) Das Ausbilden von Personen in einem Lehrberuf in 

Ausbildungseinrichtungen, die weder von einem Lehrberechtigten geführt werden 
noch Schulen oder im § 29 angeführte Anstalten sind, bedarf einer Bewilligung des 
Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, soweit nicht die 
Voraussetzungen des § 30b vorliegen. 

§ 30. (1) Die überbetriebliche Lehrausbildung ergänzt und unterstützt die 
betriebliche Ausbildung in Lehrbetrieben gemäß § 2 für Personen, die kein 
Lehrverhältnis gemäß § 12 beginnen können und die das Arbeitsmarktservice nicht 
erfolgreich auf eine Lehrstelle vermitteln konnte. Die Ausbildung in 
überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen hat daher auch die Einbeziehung von 
Unternehmen, bevorzugt von solchen, die auch zur Ausbildung von Lehrlingen 
berechtigt sind, zu beinhalten mit dem Ziel, den auszubildenden Personen den 
Beginn eines Lehrverhältnisses gemäß § 12 zu ermöglichen (Vermittlungsauftrag). 

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn (2) Voraussetzung zur Führung und zum Betrieb einer überbetrieblichen 
Ausbildungseinrichtung ist eine Bewilligung der Bundesministerin für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn 

 1. die Organisation und Ausstattung der Ausbildungseinrichtung unter 
Berücksichtigung einer allfälligen ergänzenden Ausbildung die 
Vermittlung aller für die praktische Erlernung des betreffenden 
Lehrberufes nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse ermöglicht, 

 1. die Organisation und Ausstattung der Ausbildungseinrichtung unter 
Berücksichtigung einer allfälligen ergänzenden Ausbildung die 
Vermittlung aller für die praktische Erlernung des betreffenden 
Lehrberufes nötigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen 
ermöglicht, 

 2. für die erforderliche Anzahl von Personen, die die persönlichen 
Voraussetzungen für das Ausbilden von Lehrlingen besitzen, vorgesorgt 
ist, 

 2. für die erforderliche Anzahl von Personen, die die persönlichen 
Voraussetzungen für das Ausbilden von Lehrlingen besitzen, vorgesorgt 
ist, 
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 3. die Gestaltung der Ausbildung im Wesentlichen dem Berufsbild des 

betreffenden Lehrberufes und das Ausbildungsziel den in der 
Prüfungsordnung dieses Lehrberufes gestellten Anforderungen entspricht 
und die Ausbildung mit der Ablegung der Lehrabschlussprüfung 
abgeschlossen wird, 

 3. Praktika in Unternehmen, bevorzugt von solchen, die auch zur Ausbildung 
von Lehrlingen berechtigt sind, einbezogen werden, 

 4. glaubhaft gemacht wird, dass die Führung der Ausbildungseinrichtung für 
die erforderliche Ausbildungsdauer mit einem hohen Grad der 
Wahrscheinlichkeit sichergestellt ist, und 

 4. ein Konzept zur Unterstützung und Förderung der proaktiven Vermittlung 
in Lehrverhältnisse gemäß § 12 vorgelegt wird, 

 5. für die Wirtschaft oder die Lehrstellenbewerber ein Bedarf nach einer 
Ausbildungseinrichtung besteht und die Ausbildung von 
Lehrstellenbewerbern im betreffenden Lehrberuf in betrieblichen 
Lehrverhältnissen nicht gewährleistet ist. 

 5. glaubhaft gemacht wird, dass die Führung der Ausbildungseinrichtung für 
die geplante Betriebsdauer mit einem hohen Grad der Wahrscheinlichkeit 
sichergestellt ist, und 

  6. für die Wirtschaft sowie die Lehrstellenbewerberinnen und 
Lehrstellenbewerber ein Bedarf nach einer Ausbildungseinrichtung 
besteht und die Ausbildung im betreffenden Lehrberuf bzw. Berufsfeld in 
betrieblichen Lehrverhältnissen nicht gewährleistet ist. 

  Praktika gemäß Z 3 gelten nicht als Überlassung gemäß § 9 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994, in der jeweils geltenden 
Fassung, und unterliegen nicht den Bestimmungen des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, BGBl. Nr. 196/1988, in der jeweils geltenden 
Fassung. 

(3) Die Bewilligung kann mit Auflagen erteilt werden, insbesondere über (3) Die Bewilligung ist auf die erforderliche Dauer des Betriebs der 
Ausbildungseinrichtung zu befristen. 

 1. das Mindestausmaß der praktischen Ausbildung,  
 2. das Mindest- oder Höchstausmaß ergänzender Ausbildungen,  
 3. das Höchstausmaß betrieblicher Praktika,  
 4. die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen zur Bewerbung und  
 5. die Verpflichtung zur Setzung gezielter Bemühungen zur Übernahme der 

auszubildenden Personen in ein betriebliches Lehrverhältnis gemäß den 
§§ 1 und 2. 

 

(4) Die erstmalige Bewilligung ist unter Bedachtnahme auf die Lehrzeit der 
beantragten Lehrberufe auf die Dauer des längsten der beantragten Lehrberufe zu 
erteilen. Sodann ist die Bewilligung unbefristet zu erteilen. 

(4) Der Bewilligungswerber hat alle für die Prüfung des Vorliegens der im 
Abs. 2 genannten Voraussetzungen notwendigen Angaben zu machen und die 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
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(5) Um die Bewilligung hat der Inhaber der Ausbildungseinrichtung 

anzusuchen und die für die Prüfung des Vorliegens der im Abs. 2 geforderten 
Voraussetzungen notwendigen Angaben zu machen und die erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. 

(5) Wenn die im Abs. 2 Z 1 bis 6 genannten Voraussetzungen nicht mehr 
gegeben sind, ist dem Inhaber oder der Inhaberin der Bewilligung unter Androhung 
des Entzuges oder der Nichtverlängerung der Bewilligung eine angemessene, 
höchstens ein halbes Jahr dauernde Frist zur Behebung der Mängel zu setzen. 
Werden die Mängel innerhalb der gesetzten Frist nicht behoben, so hat die 
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die Bewilligung zu 
entziehen. 

(6) Wenn die im Abs. 2 Z 1 bis 5 genannten Voraussetzungen nicht mehr 
gegeben sind, ist dem Inhaber der Bewilligung unter Androhung des Entzuges oder 
der Nichtverlängerung der Bewilligung eine angemessene, höchstens ein halbes 
Jahr dauernde Frist zur Behebung der Mängel zu setzen. Werden die Mängel 
innerhalb der gesetzten Frist nicht behoben, so hat der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend die Bewilligung zu entziehen oder nicht zu 
verlängern. 

(6) Ausbildungsverhältnisse in der überbetrieblichen Lehrausbildung enden 
ex lege mit Beginn eines Lehrvertrages gemäß §12. 

(7) und (8) ... (7) und (8) ... 
Überbetriebliche Lehrausbildung im Auftrag des Arbeitsmarktservice Überbetriebliche Lehrausbildung im Auftrag des Arbeitsmarktservice 

§ 30b. (1) Hat das Arbeitsmarktservice entsprechend den Richtlinien des 
Verwaltungsrates für die überbetriebliche Lehrausbildung, die den Bestimmungen 
des § 30 oder des § 8c vergleichbare Qualitätsstandards enthalten, eine 
Ausbildungseinrichtung mit der überbetrieblichen Lehrausbildung beauftragt, so 
ist für den Zeitraum der Beauftragung keine Bewilligung des Bundesministers für 
Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß § 30 Abs. 1 bzw. gemäß § 8c Abs. 1 
erforderlich. 

§ 30b. (1) Hat das Arbeitsmarktservice entsprechend den Richtlinien des 
Verwaltungsrates für die überbetriebliche Lehrausbildung, die den Bestimmungen 
des § 30 oder des § 8c vergleichbare Qualitätsstandards enthalten, eine 
Ausbildungseinrichtung mit der überbetrieblichen Lehrausbildung beauftragt, so 
ist für den Zeitraum der Beauftragung keine Bewilligung der Bundesministerin für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort gemäß § 30 Abs. 2 bzw. gemäß § 8c 
Abs. 2 erforderlich. Die Zuweisung zu einer Maßnahme gemäß dieser Bestimmung 
darf erst erfolgen, wenn die Vermittlung in ein Lehrverhältnis gemäß § 12 Abs. 1 
nicht zustande gekommen ist. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
(4) Das Arbeitsmarktservice hat den Bundesminister für Wirtschaft, Familie 

und Jugend und den Bundes-Berufsausbildungsbeirat über die Beauftragung einer 
Ausbildungseinrichtung zu informieren. 

(4) Das Arbeitsmarktservice hat auch Ausbildungsplätze bei 
Nichtverfügbarkeit von betrieblichen Praktika gemäß § 30 Abs. 2 Z 3 zur 
Verfügung zu stellen, wobei für die betroffenen Jugendlichen ein individueller 
Ausbildungsplan im Rahmen der überbetrieblichen Lehrausbildung zu vereinbaren 
ist. 

(5) ... (5) ... 
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Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 32. (1) Wer zwar befugt ist, einen Lehrling im Sinne dieses Bundesgesetzes 
auszubilden, aber seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist, 

§ 32. (1) Wer zwar befugt ist, einen Lehrling im Sinne dieses Bundesgesetzes 
auszubilden, aber seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist, 

 a) bis c) ...  a) bis c) ... 
 d) den Lehrling nicht zu berufsfremden Tätigkeiten zu verwenden, oder  d) dem Lehrling keine berufsfremden Tätigkeiten zu übertragen, oder 

Schlußbestimmungen Schlußbestimmungen 
§ 34. (1) bis (3) ... § 34. (1) bis (3) ... 
(4) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes verlieren die Wirksamkeit: (4) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes verlieren die Wirksamkeit: 

 1. a) § 14 vierter und fünfter Absatz der Gewerbeordnung, letzterer jedoch 
nur insoweit, als er sich nicht auf die Zulassung zur Meisterprüfung 
bezieht, 

 1. a) § 14 vierter und fünfter Absatz der Gewerbeordnung, letzterer jedoch 
nur insoweit, als er sich nicht auf die Zulassung zur Meisterprüfung 
bezieht, 

 b) § 13a Abs. 6 und 14a der Gewerbeordnung, soweit sie  b) § 13a Abs. 6 und 14a der Gewerbeordnung, soweit sie 
den Ersatz der ordnungsmäßigen Beendigung des Lehrverhältnisses durch 
Schulbesuch vorsehen und 

den Ersatz der ordnungsmäßigen Beendigung des Lehrverhältnisses durch 
Schulbesuch vorsehen und 

 c) § 14b Abs. 2 bis 6, Abs. 2 jedoch nur insoweit, als er  c) § 14b Abs. 2 bis 6, Abs. 2 jedoch nur insoweit, als er 
sich auf die Gleichhaltung der Verwendung als Lehrling bezieht, §§ 97 bis 
105a, § 132 lit. f, soweit er sich auf Lehrlinge bezieht, und § 133a lit. d der 
Gewerbeordnung; 

sich auf die Gleichhaltung der Tätigkeit als Lehrling bezieht, §§ 97 bis 
105a, § 132 lit. f, soweit er sich auf Lehrlinge bezieht, und § 133a lit. d der 
Gewerbeordnung; 

 2. bis 5. ...  2. bis 5. ... 
(5) und (6) ... (5) und (6) ... 

 (7) Der in diesem Gesetz verwendete Begriff Lehrlingsentgelt vermittelt, 
insbesondere auch für die Bereiche des Arbeitsrechtes einschließlich der 
Kollektivverträge und des Sozialrechtes, dieselben Rechte und Pflichten wie der in 
diesem Gesetz, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2018, 
verwendete Begriff Lehrlingsentschädigung. 

§ 34a. Für den Bereich der beruflichen Qualifikationen, des Arbeitsrechtes 
einschließlich der Kollektivverträge sowie des Sozialversicherungsrechtes gilt das 
Prüfungszeugnis, mit dem der erfolgreiche Abschluß einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden mittleren Schule, einer mindestens dreijährigen land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschule, einer berufsbildenden höheren Schule oder deren 
Sonderformen einschließlich der Schulversuche nachgewiesen wird, zumindest als 

§ 34a. (1) Für den Bereich der beruflichen Qualifikationen, des Arbeitsrechtes 
einschließlich der Kollektivverträge sowie des Sozialversicherungsrechtes gilt das 
Prüfungszeugnis, mit dem der erfolgreiche Abschluß einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden mittleren Schule, einer mindestens dreijährigen land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschule, einer berufsbildenden höheren Schule oder deren 
Sonderformen einschließlich der Schulversuche nachgewiesen wird, zumindest als 
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Nachweis einer mit einer facheinschlägigen Lehrabschlußprüfung 
abgeschlossenen beruflichen Ausbildung. 

Nachweis einer mit einer facheinschlägigen Lehrabschlußprüfung 
abgeschlossenen beruflichen Ausbildung. 

 (2) Zur Unterstützung der Erreichung des Ausbildungszieles können der 
Lehrberechtigte und der Inhaber oder die Inhaberin eines Prüfungszeugnisses 
gemäß Abs. 1 bei zu den gleichgestellten Lehrberufen verwandten Lehrberufen 
(§ 7 Abs. 1 lit.d) eine Reduktion des Lehrzeitersatzes gemäß Lehrberufsliste um 
bis zu einem Jahr vereinbaren. Die Lehrlingsstelle hat vor Eintragung des 
Lehrvertrages den Landes-Berufsausbildungsbeirat zu informieren und zu einer 
binnen zwei Wochen zu erstattenden Stellungnahme einzuladen. In einer 
bezugnehmenden Stellungnahme hat der Landes-Berufsausbildungsbeirat die 
Interessen der Lehrvertragspartner, insbesondere im Hinblick auf die Erreichung 
des Ausbildungszieles, zu berücksichtigen. 

 


	Textgegenüberstellung 
	Berufsausbildungsgesetznovelle – 2020 
	Überbetriebliche Lehrausbildung 
	Überbetriebliche Lehrausbildung 

